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MUSTER: Vaterschaftsanfechtung 

 
 
Rechtsanwalt 

Richard Recht 

Anwaltsstraße 2 

12345 Musterstadt 

 

An das  

Amtsgericht Musterstadt 

- Familiengericht -  

Gerichtsstraße 4 

12345 Musterstadt 

 

 

In der Familiensache 

 

betreffend der Anfechtung der Vaterschaft für das Kind 

Moritz Mustermann, geboren am 01.01.2019, wohnhaft Musterstraße 1, 12345 

Musterstadt  

 

am Verfahren beteiligt: 

1. Der gesetzliche Vater des Kindes, Max Mustermann, geboren am 

01.01.1991 wohnhaft Musterweg 1, 12345 Musterstadt 

 

Verfahrensbevollmächtigter:  

Rechtsanwalt Richard Recht 

Anwaltsstraße 2 

12345 Musterstadt 

 

 

2. Die Mutter des Kindes, Monika Mustermann, geboren am 02.02.1992 

wohnhaft Musterstraße 1, 12345 Musterstadt 

3. Das Kind Moritz Mustermann, geboren am 01.01.2020, wohnhaft 

Musterstraße 1, 12345 Musterstadt  

vertreten durch einen noch gerichtlich zu bestellenden Ergänzungspfleger, 

zeige ich unter Vorlage einer auf mich lautenden Vollmacht an, dass ich den 

Antragsteller vertrete. Namens und in Vollmacht des Antragstellers beantrage 

ich: 

• Es wird festgestellt, dass der Antragsteller nicht der Vater des betroffenen 

Kindes ist. 
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Begründung 

 

Der Antragsteller und die Beteiligte zu 2., die Mutter der betroffenen Kinder, sind 

miteinander verheiratet und leben aktuell in Trennung.  

 

Beweis: Anhörung der Beteiligten zu 1. und 2.; Heiratsurkunde in Kopie als Anlage 1 

 

Am 01.01.2020 wurde das betroffene Kind in Musterstadt geboren. Er befindet sich 

seit der Geburt in der Obhut der Beteiligten zu 2. Der Antragsteller gilt aufgrund der 

Ehe mit der Beteiligten zu 2. als gesetzlicher Vater. Eine sozial-familiäre Beziehung 

zum betroffenen Kind besteht nicht. 

 

Beweis: Anhörung der Beteiligten zu 1. und 2. 

 

Seit dem 01.02.2019 leben der Antragsteller und die Beteiligte zu 2. getrennt, Der 

Antragsteller ist an diesem Tag aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen. Der 

Antragsteller versichert an Eides statt, ab diesem Zeitpunkt der Mutter des 

betroffenen Kindes nicht mehr beigewohnt zu haben. Daher kann der Antragsteller 

nicht der Vater des betroffenen Kindes sein 

 

Beweis: einzuholendes medizinisches Abstammungsgutachten 

 

 

 

 

Richard Recht 

Rechtsanwalt  
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